BAG- Tagung  der Lehrer im Justizvollzugsdienst 

vom 26. bis 28. Mai 2003 in Bremen

Arbeitsgruppe 7 : 

„Interne Diagnostik“

- Methodeninventar

- Erfahrungen: Wer macht was? 

- Erwartungen

- Methoden der Bewerberauswahl

Moderatoren:

Rolf Koch, 

FiJ, JVA Celle-Salinenmoor

Georg Ilgner, 

JUDIT Bremen

In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnte als Einstieg in die Arbeit der AG 7 nur ein kurzer Überblick über das in Bremen praktizierte diagnostische Verfahren gegeben werden. Zum besseren Verständnis und zur allgemeinen Information ist an dieser Stelle das gesamte Konzept dargestellt.

Eingangsstatement

Die Feststellung von Eignung und Befähigung der Gefangenen ist Voraussetzung für die Zuweisung von Gefangenen in schulische und berufliche Bildungs- und Beschäftigungsangebote der Justizvollzugsanstalten. 

Die JVA Bremen hat mit der Reorganisation der Zugangsabteilung Elemente diagnostischer Prägung in das Verfahren integriert. 

In der JVA Bremen TA I, II und IV werden Freiheitsstrafen an männlichen Straftätern von einer Vollzugsdauer bis zu 8 Jahren vollstreckt. 

Zieldefinition

Der Vollzug muss versuchen, auf Gefangene derart einzuwirken, so dass deren kriminogene Milieu-,Lebens- und Verhaltens- und/oder Persönlichkeitsanteile verringert werden. Die Verringerung kriminogener Merkmale dient dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 

Daher muss gemäß § 6 StVollzG die Behandlungsuntersuchung als eine Bestandsaufnahme dafür verstanden werden, welches die wesentlichen handlungsleitenden kriminogenen Merkmale waren, die zu den verurteilten und jetzt zu verbüßenden Straftaten führten. 

Die MIVEA ist eine umfassende einzelfallorientierte Methode. Sie dient der:

· Erfassung und Beurteilung von Straffälligen (Anamnese, Diagnose)

· Empfehlung spezialpräventiver Interventionen

· Erkennung früher krimineller Gefährdungen

· Vorhersage künftiger Straffälligkeit (Prognose)

Inhalte:

· Detaillierte Erfassung der zentralen Lebens- und Problembereiche der betreffenden Person

· Diagnose der Sozial- und Verhaltensanalyse 

· Querschnittsbetrachtung kriminovalenter Konstellationen

· Erfassung der Relevanzbezüge

· Aussage zur Stellung der Tat im Lebensabschnitt des Täters

· Spezialpräventive Empfehlungen

· Prognostische Überlegungen

Im Rahmen der Vollzugsplanung und der Vollzugsplanfortschreibung wird MIVEA in der JVA Bremen angewandt. Die Mitarbeiter wurden durch Fortbildungen in MIVEA eingeführt. 

Im wesentlichen sind folgende Hinweise in den Vollzugsplänen zu finden:

Stammdaten

Vollstreckungsstand

· Aktuelle Vollstreckung

· Strafzeiten

· Offene Verfahren

· Bewährungswiderrufe

· Vorstrafen

· Selbststellung/Verhaftung

· Intensivtäter

· Rückfalltäter

· Erstinhaftierter

· Letzte Entlassung/von wo? GPA Vorverbüßung Nr.

Zugangsuntersuchung

· Aussagen zu Arbeitsfähigkeit

· Aussagen zu Sportfähigkeit

Unterbringung:

Es sind in der Regel nur allgemeine Festlegungen für die noch undifferenzierten Vollzugseinheiten der TA I und II des geschlossenen Vollzuges getroffen. Bei Verlegungen in die TA IV VG 10 erfolgt eine direkte Benennung, ebenso wie bei geplanter Verlegung in die TA IV VG 9.

Arbeitseinsatz:

Es wird die Empfehlung der Berufshilfe, bzw. der Arbeitszuweisenden Stelle der JUDIT-Bremen aufgenommen.

Hinweise des SDL:

Bei der geplanten Arbeitszuweisung sind die Hinweise des SDL zu berücksichtigen.

Maßnahmen der Aus- Fort- und Weiterbildung

· Darstellung des schulischen und beruflichen Bildungsstandes

· Ergebnisse des Pädagogikchecks

· Ergebnisse der Berufshilfe (Prüfung der Fördermöglichkeit)

Soziale Kontakte

· Namen, Adressen, ggf. Telefonnummern der Kontaktpersonen

· Art, Umfang und Stärke der Kontakte

· Einschätzung der Beziehung nach den vorliegenden Informationen: Bedeutung der Beziehung für den Gefangenen, für evt. Lockerungen und für die Bezugsperson.

· Letzter Bewährungshelfer

· Rechtsanwalt

Besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen

· Darstellung von Behandlungsmaßnahmen, die zur Verhinderung erneuter Delinquenz erforderlich erscheinen

· Persönlichkeits- oder Verhaltensbereiche, die besonders problematisch erscheinen und in Behandlungsmaßnahmen besonders angesprochen werden sollten. Empfehlungen zu therapeutischen Interventionsmöglichkeiten, bzw. Initiierung der Prüfung auf Notwendigkeit.

· evtl. auch : Medizinische Maßnahmen, z.B. notwendige Zahnbehandlung

· Zur Person

· Kriminelle Entwicklung

· Entwicklung des Täters

· Persönlichkeitseinschätzung

· Zur Tat

· Prognostische Aussagen zur weiteren kriminellen Entwicklung

· Suchtproblematik: 

· Erkennbare Suchtmittelabhängigkeit

· Evt. Vorhandener Zusammenhang zwischen Suchtproblematik und Delinquenz

· Einsicht/ Behandlungsmotivation

· Empfehlungen

Sozialtherapeutische Maßnahmen

Prüfung der Notwendigkeit der Verlegung in eine Sozialtherapeutische Anstalt bei der Tätergruppe, die unter § 7 Abs.4 StvollzG erfasst ist.

Lockerungen des Vollzuges

· Voraussetzungen, ggf. Prüfdaten

· Aussagen zu internen oder externen Begutachtungen

· Aussage über Anstaltsleitervorlage oder Zustimmungsvorbehalt

Entlassungsvorbereitungen

· Schulden

· Wohnen

· Personalpapiere

· Arbeitspapiere

· SoJus/Besonderer Hilfebedarf im Rahmen der EVB erkennbar

Diagnostische Instrumente

Im Zugang wird das MIVEA - Programm eingesetzt.

MIVEA bietet mehr Sicherheit und Transparenz bei der Kriminalprognose 

Für gegenwärtige Probleme der Kriminalprognose (z. B. Unsicherheiten bei Entlassung aus dem Strafvollzug) bietet die Methode der idealtypisch vergleichenden Einzelfallanalyse (MIVEA) eine Lösung. Sie ist den derzeit vorherrschenden Prognosemethoden im Hinblick auf Praxistauglichkeit und Sicherheit der Ergebnisse überlegen. 

Das Verfahren erlaubt unabhängig von medizinischen oder psychologischen Fachkenntnissen eine differenzierte Prognose künftigen Legalverhaltens in jeder Phase des Strafverfahrens; seine Kenntnis kommt somit allen zugute, die bei ihrer Arbeit auf Kriminalprognosen angewiesen sind, insbesondere Richtern, Staatsanwälten, Vollzugsmitarbeitern, Bewährungshelfern und Jugendgerichtshelfern. 

Da ihr die aufwendigste kriminologische Studie in Deutschland überhaupt zugrunde liegt, sind ihre Kriterien erfahrungswissenschaftlich abgesichert. Im Gegensatz zu den dominierenden Prognosemethoden besitzt die MIVEA eine differenziert ausgearbeitete Systematik, so dass der gesamte Erkenntisweg der kriminalprognostischen Erfassung eines Einzelfalles für andere Verfahrensbeteiligte, das Personal des Vollzugs und der Bewährungshilfe nachvollziehbar dokumentiert werden kann. 

Wegen des Verzichts auf psychologische und medizinische Fachbegriffe ist die MIVEA ideale Plattform der Verständigung für die Vertreter unterschiedlicher Berufsgruppen. Sie erlaubt durch die Vereinheitlichung der Beurteilungsgrundlagen eine Vernetzung der Beteiligten, schafft Transparenz und sichert die Qualität von Ergebnis und Dokumentation. 

Weder langwierige Schulungen, noch eine besonderes Expertenwissen sind Voraussetzung, die Anwendung steht somit allen in der Strafrechtspflege tätigen Berufsgruppen offen. Besonderes Fachwissen kann jedoch jederzeit (z. B. für eine einzelfallbezogene Maßnahmenauswahl) berücksichtigt werden. 

Die klare Struktur sichert die Praxistauglichkeit, der Arbeitsaufwand wird zudem durch ein Computerprogramm als Arbeitshilfe bei der Auswertung reduziert. 

Schulischer Eignungstest

Mit einem in der JVA Bremen eigenentwickelten Schulleistungstest werden die Befähigungen der Inhaftierten erfasst. Der Eingangstest  erfasst folgende Bereiche::

Sprachvermögen

· Verständnis

· Lesen

· Schreiben

Zahlenlogisches Verständnis

· Grundrechenarten

· Maßeinheiten

· Flächenberechnung

· Volumenberechnung

· Dreisatzrechnung

Räumliches Vorstellungsvermögen

Mechanisch-technisches Verständnis

Technisches Zeichnen

Kenntnisse aus Gemeinschaftskunde / Politik

Konzentrationsfähigkeit

Logisches Denk- und Abstraktionsvermögen 

Lernbereitschaft

Die Testwertung beinhaltet Aussagen zu:

· Ergebnissen aus der Teilnehmerbeobachtung

· Leistungsfähigkeit und -bereitschaft  

· zum Arbeits- und Sozialverhalten
Darstellung der geplanten Stationen eines aufzunehmenden Inhaftierten

	Aufzunehmender Insasse



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Schichtleitung/VZG:

· Aufnahme

· Sofort bei Ankunft: vorläufige Erfassung der Stammdaten + Zuführung der Habe zur Kammer
	

	
	
	

	
	
	

	Info über erfolgte Aufnahme an




        VG 1 / Zugangsbeamter



	
	Zuführung in die Krankenabteilung

· Gesundheitliche Untersuchung und Klärung der Haftfähigkeit
	

	
	
	

	
	
	

	Erstgespräch

D-Bogen-Vermerk
	
	

	
	Abschließende Aufnahme durch die VZG

· Sofortige Erstellung der GPA und Vorlage im Zugang!
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Verlegung in die VG 1

Über die Kammer


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Erstellung der Erstvollzugsplanung

Entsprechend Konzept


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Nach Abschluss der Vollzugsplan

Verlegung in die nachfolgenden Vollzugsgruppen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Diskussionsverlauf und Ergebnis

Nach der Einführung setzte sich die Gruppe zunächst mit der Frage auseinander, welche Aspekte im Rahmen einer zustellenden Bildungsbedarfsdiagnostik wichtig sind. Dabei entwickelte sich folgendes Bild:
· Lerntechniken
· handwerklich-motorische Fertigkeiten
· soziale Kompetenz
· kulturkreisspezifische Unterschiede
· schulische Kenntnisse
· kognitive Fähigkeiten
· entscheidungsvorbereitend
Auch hier gilt sicher, dass vor der Hintergrund der Kürze der Zeit die Liste nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.
Die folgende Gruppendiskussion machte vor allem zweierlei deutlich:
1. Es gibt bereits eine Reihe von Diagnoseinstrumenten (z.B. HAMET), diese sind aber nicht überall bekannt. Auch das von großer Erfahrung gestützte persönliche Gespräch gehört weiterhin zum verbreiteten Standart, obwohl die Problematik der Objektivität bekannt ist.
2. Ein umfassendes allen Ansprüchen genügendes und vergleichbar einsetzbares Verfahren scheint aber noch nicht mit der notwendigen wissenschaftlichen Begleitung entwickelt worden zu sein.
Für die Gruppe folgte daraus als Thesen an das Plenum folgendes:
1. Der Vollzug muss in ein Diagnoseverfahren investieren.
2. Es sollte ein Workshop in Hameln stattfinden. Thema: Wissensmanagement
3. Es muss ein Rückmeldesystem an die Diagnostiker über den Vollzugsverlauf entwickelt werden.
zu 1.
Die Entwicklung guter Diagnoseverfahren kostet Geld. Nicht sinnvoll ist, diese an verschiedenen Stellen der Bundesrepublik unabhängig voneinander parallel zu entwickeln. Eine Möglichkeit wäre, über die BAG der Lehrerinnen und Lehrer eine Initiative zur Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zu starten. Die entsprechende Investition würde auf viele Schultern verteilt werden und die Kosten würden sich lohnen. Es ist sicher immer noch viel teurer, Geld für Gefangene auszugeben, die sich wegen einer fehlerhaften Diagnose in den falschen Maßnahmen befinden.
zu 2.
Wie in vielen anderen Bereichen gilt sicherlich auch hier, dass der Vollzug viel mehr weiß, als er weiß. Wenn es in anderen Anstalten oder anderen Bundesländern oder anderen Ländern gute Verfahren gibt, muss man nur davon wissen. Eine Möglichkeit dies Problem anzugehen wäre nach Ansicht der Arbeitsgruppe, in der Jugendanstalt Hameln (wegen der zentralen Lage) eine Workshop anzubieten, der sich mit den Möglichkeiten beschäftigt, das vorhandene Wissen allgemein zur Verfügung zu stellen. Schlagwort: Wissensmanagement. Ein Weg könnte der über die Internetpräsenz der BAG sein.
zu 3.
Wenn der Vollzug ein eigenes Interesse an der Weiterentwicklung von solchen Diagnoseinstrumenten hat, muss er auch ein Interesse an einer Rückmeldung über die Vollzugsverläufe an die Entwickler solcher Verfahren haben, ohne darauf zu warten, dass die sich von sich aus melden. Konkrete Vorschläge über Wege hierzu konnte die Gruppe in Bremen allerdings nicht mehr entwickeln.
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